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Marienberg , Dienstag , den 23. März. 1915.

Zweites Blatt.
Amtliches.
Ergänzung

der Ausführungs-Anweisung vom8. Februar 1915 zur
Bekanntmachung öcö Reichskanzlers vom 25 Januar 1915,

betreffend die Sicherstellung von Fleischvorrüten.
(R. G. Bl. 5 . 45).

Zu 8 2 werden folgende Absätze3 - 7 eingeschaltet:
Auf das Verfahren bei der Uebertragung des

Eigentums an Schweinen finden die Bestimmungen der
Artikel 4 ff. der Ausführungs-Anweisung zum Höchst¬
preisgesetz vom 23. Dezember 1914 (Hand. Min. Bl.
1915 S . 3) Anwendung, soweit nicht Abweichungen
besonders vorgeschrieben sind.

Anträge der Gemeinden oder der Zentral-Einkaufs-
gesellschaftm. b. H. in Berlin auf Einleitung des Ver¬
fahrens zwecks Uebertragung des Eigentums an
Schweinen sind mit größter Beschleunigung zu erledigen

Die Anträge können abgelehnt werden:
1. soweit die Schweine als Zuchteber und Zuchtsauen

zur Erhaltung der Schweinezucht notwendig sind,
2. soweit. die Schweine Zuchten angehören, aus

denen in letzter Zeit nachweisbar verhältnismäßig
größere Mengen zu Zuchtzwecken abgegeben wor
den find,

3. soweit die Schweine zur Deckung des Fleischbe¬
darfs des Besitzers und seiner Haushaltungsange
hörigen erforderlich und bestimmt sind,

4. soweit der Besitzer der Schweine nachweisbar im¬
stande ist, sie mit Stoffen zu füttern, die als
Nahrungsmittel für den Menschen nicht geeignet

3m übrigen ist den Anträgen stattzugeben, ohne
daß zu prüfen ist, ob der Antrag durch ein öffentliches
Interesse begründet ist und ob die Umstände es reckt-
ferticjen, bas 2}erfat)ren gerade gegen den im Antrag
bezeichneten Besitzer einzuleiten. 9

. . ®ie ^/ .̂ Einkaufsgesellschaftm. b. H. in Berlin
wird ermächtigt,. an den Besitzer der in Anspruch ge-
bfe taT 2 ft ™,' «Jofc welch-sv i. k|- 2 Satj 2 des Höchstpreisaesekes be-

»i?d Li*
|am, wenn sie nicht binnen einer Woche nackdem sie

3ugegangen fft,' durch Erlaß
bestätcht wird̂ e,gnungsverfahren zuständigen Behörd?

sellsck?U "" .̂ n Besitzer von der Zentral-Einkaufsge-
ricklete ii 5 ' °Öer öer  Zuständigen Behörde ge-

Aufforderung zur Ueberlassung der Schweine
entgegen1 wenn̂ dieL ^ " äußerung der Schweine nicht
durck den • Veräußerung vor der Uebernahme

Scĥ chtzwecken'^rfckch ^ chtigten und nachweislich zu

Bei der schiedsgerichtlichen Festsetzung des Ueber-
nahmepreises ist zu beachten, daß die in der Bekannt-
machung des Reichskanzlers vom 25. Februar 1915
L ' ® ff.) festgelegten Marktpreise für
Tiere mittlerer Güte gelten. Für geringere Tiere sind
daher angemessene Abzüge, für bessere entsprechendeZuschläge zu machen.
hnt  Übertragung des Eigentums an Schweinen
hat grundsätzlich am Erzeugungsort stattzufinden. Eine
unterNeiben. ^ Sd)1Deinen auf öen  Märkten muß

Zu § 4.
Diese ergänzende Ausführungsanweisung tritt mit

dem Tage der Verkündung in Kraft.
Berlin, den 8. März 1915.

Der Minister des Innern.
3 - V : Dr. Drcwch

ganzen Vorschriften, namentlich in bezug auf die Ver¬
pflegung der immobilen Heeresteile, sind auf dieser
Grundlage aufgestellt.
rr ®°T? bie  Einquartierung für den Einzelnen nicht

allzu druckend wirkt, sind übrigens im § 6 des Ge¬
setzes besondere Bestimmungen getroffen worden, durch
die es den Gemeinden ermöglicht wird, die Lasten der
Einquartierung auf die Gesamtheit der zur Teilnahme
an den Gemeindelasten Verpflichteten zu verteilen.

Ob schließlich für die weniger leistungfähigen Ge-
melnden, welche durch die Einquartierungen außerge¬
wöhnlich belastet werden, in dem gemäß § 35 des
Kriegsleistungsgesetzes seinerzeit zu erlassenden Spezial¬
gesetze besondere Fürsorge zu treffen ist, wird späterer
Erwägung Vorbehalten bleiben können.

Der Minister des Innern.
3.  V . . Drews.

Liebe und Leidenschaft.
Roman vonO. Elster.

Berlin, den 20. Februar 1915.
Dem Vorstand des Deutschen Städtetages erwidere

M cauL ble  ® in9abe  vom 7. Januar d. 3s . - Nr
b/15. D. - ergebenst, daß der Bundesrat in der
Sitzung vom I . Februar d. 3s . sich damit einverstanden
erklärt hat, daß militärische Behörden und Anstalten
bei welchen die Voraussetzungendes § 9 Ziffer 1 bis
3 des Kriegsleistungsgesetzes zutreffen, z. B. Festungs¬
und Reservelazarette, Bekleidungsämter, Proviantämter,
Garnisonverwaltungen, Artilleriewerkstätten, Fortifika-
tionen. Intendanturen, Brigade-, Divisions-, General¬
kommandos Generalstab, Kriegsministerium denTruppen-
teilen im Sinne der Vorschrift des § 9 Abs. I des
Kriegsleistungsgesetzes gleich zu achten sind.

Den Gemeinden wird daher für Gewährung von
Naturalquartler und Stallung an Angehörige solcher
S ? °8 tTo»? 13In̂ aIt̂ n' bei welchen die Voraussetzungen

FV ZEeffen, Vergütung aus Reichsmittelnnach Maßgabe des 5ervistarifs.
Was dagegen die Höhe der nach § 9 des Kriegs-

leistungsgesetzes zu gewährenden Vergütungen für Na-
turalquartier an Mannschaften vom Feldwebel abwärts
anbetnfft, so können, wie ich nach Benehmen mit der
JJctluap und Reichsverwaltung bemerke, nach wie vor
nur die unter 4a, 5a, 6a, 7a und 8a im Servistarif
bewilligt werdemÔ ^ ' ^ W°6 DOr9efef)enen  Sätze

ist diese Entschädigung allerdings ver-
schieden hoch, je nachdem es sich um dauerndes Quartier
(Standquartier) oder um vorübergehendes Quartier
(Kantonnements- oder Marschquartier) handelt. Die
Bestimmung darüber, ob in dem einzelnen Falle das
eine oder das andere anzunehmen ist, liegt den mili¬
tärischen Dienststellen ob. Fm Kriege wird seitens der
Heer̂ verwaltung regelmäßig davon ausgegangen, daß

m er-n Im § 9 des Kriegsleistungsgesetzes be¬
zeichneten Fallen um Standquartiere handele, und die

hnP bmi *i  ^ llen/ Fwulein Hedroiq."sprach Walter
.daß S e „ och euunal hierher gekv.nnien sind" ^
vla'tẑ ?! uh n.cht Abschied nehmen von dem trauten
ReZZlZ UUmi)e- ® tmiöe  verplaudert?! entgeg-
zen sein Aittlitz streifte!'" Blick ihrer braunen Äu-

Stn'iide' hie? verchand!rt haben manche schöne
Zeit sein — und stbn«, c>..''""^ tießlich wird mir die
ganzem Herzen da.ckbar 'd.?s bin ich von
len. daß Sie nil ' baß Sie Vertrauen zu mir faß-
hier im Walde zuweilen" ^ '" ^ schreckten. mit mir allein

..Aber wie sollte ich Furcht empfinden?"

diqen. ' Ädwj '̂ Nich? 'j§ ^ bätt̂ ? ' ^ HerZens zu ivür-Gelte ich doch als „m 06  rb ntt.l 93  gehandelt wie Sie!
i™9™ „Ä “ °°- d-m man di.

"Iber Herr von Kattenberg- »
tig.'hat man Sie  nicht au? 9' Seien Sie aufrich-3 f- c_ . ! auch vor mir aemnfntS"

SSS Mg verlegen die Aug'en' n1e°der/
würdige Frau Major1»^ idb  kenne die

"Ne;? Z' ni? U1'8ei'ed,t' H^ r °°n Kattenberg."
an dem Ruf dm .^ i^ b '̂^ vwenigtrageich dieSchuld
rch bin besser als inei? N,'!? ^k? i! genieße.  Aber
rechne ich Fh„en fn h ' § ebwig, und das gerade
gen glaubt̂ die den Änkla-

:m  tu . ® kenneng-k-rn,.-
Mitleid tat mir inHedwig,  und dieses
unglückselige Leidens? !,? '^ ^ ohk. Die Wunde, die jene

g- Leidenschaft, von denen ich Ihnen erzählt.

mir geschlagen, sie vernarbte, und jetzt, Hedwia lebt
Eun ich wieder vollkommen gesund — vollkommen be-
freit von  einer törichten Leidenschaft, die nicht die echte
k*6* ? arbre roar‘ ^ eh' Hedwig, wie habe ich mich
mÄtre bi -s "^ " Liebe, nach de,û ertrauen eines wahr
und treu liebeuden Herzeus gesehut. — Und wenn inich
inem Herz nicht tauscht, Hedwig, so habe ich diese Liebe
und dieses Vertrauen jetzt gefunden."

Hedivigs Herz klopfte zum Zerspringen.In stummer
Verlegenhett die Augen zur Erde gesenkt, saß sie da

^Oder, Hedwig, hatte ich mich getäuscht?"
■t. n- erhob sie das Auge voll zu seinem Antlitz undSÄ?« «U«.ASÄ

. Aufjubelnd stürzte er zu ihren Füßen nieder, ergriff
DaunÄ ? k " ''b preßte sie an seine glühenden Lippein
?ende S ro ,i mb,\e r® tmev um  die nicht mehr widerstre-
ef ifo Kj® efta?s Unb mit  bebenden Lippen flüsterte
a zu. ..Meme Hedwig, meine liebe, süße Hedwig
wie danke rch Dir . für dieses Wort! O, nun ist alles
ch?n t ®U mem' .mein für einig! Die kurzen Wo-
S " Ö Trennung werden rasch oorüberfliegen. Du
kehrst in die Heimat zurück, während ich „iorqen mit
nfs ^ omeraden zu den Herbstübungen ausrücke — das
Audeiiken an diese Stunde wird mich begleiten und
wenn ich znruckkehre, dann, Hedwig, dann eile ich zu Dir
um >mr auch das Jawort Deiner Mutter zu holen' Darfich, meine Hedwig? Darf ich kommen?"

„Ja , Walter."
Jubelnd schloß erste in seine Arme und preßte seinen

Mund auf ihre zuckenden Lippen. '
9. Kapitel.

„Unser Hauptmann, der ist gut
Wenn man seinen Willen tut.
Aber hat man was verbrochen,
Wird man gleich ins Loch gestochen!Valleralleca—Vallerallera!"

ar ^ r Marienberg, den 12. März 1915.
E bte Herren Bürgermeister des Kreises.
Zur Beachtung.

Der Königliche Landrat.
3 . V. : Winter.

MnijschreiSen, betreffend Pserbesütterung.
rr, . , ® '. e, , infolge des Krieges stark verminderte Einfuhr von
lchaftIicken°R-r̂ ^ ^ ^ babt, daß der Hafer in landwirt-
chaftlichen Betrieben nicht nur an Pferde sondern auch mehr als
K landwirtschaftliche Nutztiere verfüttert worden ist

Sicherstellung des Bedarfs der Armee ist daher für die in
landwirtschaftlichen, gewerblichen und städtischen Betrieben tätigen
K “ em geringer Borrat an Hafer übriggeblieben und

t diesem mutz sehr haushälterisch verfahren werden
m.rh m H°? ung der landwirtschaftlichen Arbeitspferde istauch m normalen Zeiten ein Teil des Futterbedarfes aus
SparsamkeUsruckstchtendurch billigere Ersatzfutterstoffe gedeckt

in den weniger arbeitsreichen Laten L
bm  bei den übrigen Pferdehaltungen. Hier bildete
plÄ 5 Zweckmatzigkettsgründendas Körnerfutter, in erster

und etwa noch Mais neben den üblichen Gaben von
Heu und Strohhacksel das ausschließliche Pferdefutter Beider
^U 'ĝ Lag- erscheint es geboten, nachdrücklich daraufh!nm-

öte  Pferde auch mit anderen Futterarten gefüttert
ttch be"int°7cht,g.°Ld ' ^ babm* Leistungsfähigkeit ŵesent-
cnn  jPrie  nachfolgend angeführten Zahlen gelten für Pferde von
arökEm̂ Gew7ck^ r°''!'9v'°^ ^ k ffÜr Iiere mit  geringerem oderÄ b? ^ h "d ste entsprechend umzuändern, alsoz B
für 600 Kilogramm schwere Pferde um 20 Prozent zu erhöhen̂usw'

Als Pferdefutter kommen außer Hafer in Betracht:
1. Körnerfrüchte. Gerste(die berühmten arabischen Pferde

erhalten bekanntlich als einziges Körnerfutter Berste), Mais
Acker- und Sozabohnen, Peluschken, Wicken(di/letztae-
nannten Hulsenfruchte namentlich in Form des im Osten

o vielfach angebauten„Gemenges").
" Abfalle der Müllerei. Kleie aller Getreidearten einfchliek-

lich Neisfuttermehl(nicht die sogenannte Reiskleie, die aus
schales usw.^ Sd|a Cn bes Reiskornes besteht), Erbsen-

3. Andere gewerbliche Abfälle. Oelkuchen aller Art. getrock¬
nete Biertreber, Malzkeime, getrocknete Schlempe, nament-

. Trotz der Staubwolken, welche ein lauer Südi^ st-
trotz der heißen Strahlen, welche die

^tönte das ' Li/d d be,n  niolfeuloten Himmel niedersandte,ertönte das Lied der mar,chierenden Soldaten dock nock
r„ch und munter. Man näherte sich dem e!sten Qua?-
ier aus dem Marsche zu den großen Herbstmanövern

welchem der Gegend von Metz stattfanden Jeden Herbst
marschierten die Truppen ans Saarbnrg, Pfalzbnrä und
nis?o»" dort lagen die übrigen Teile der Di-

welcher die Truppen in jenen kleinen Ortschaften
nahe der Greirze angehörten. Im Herbst vereinigten fick
die größeren^ rnppenverbände, um das Brrgadeererzie-
ren varzunehnren und sodann in dem wellenförmigenfZil ^ ^ er®egenb die Divisionsmanöve! pb-
Sage en' ^ ^ iU|1̂ narb  Metz dauerte vier bis sechs
i .Brauweiler war das erste Marschquartier des Ba-
Fast° das be"« aU'̂ kalter von Kattenberg stand'
S SataUIön  sollte in dem großen Dorfe
wonach "x r kleine Abteilungen wa-
h! Ä,r l legenden Horen detachiert, der Stab
des Bataillons kam nach Schloß Branweiler.

Ein eigentümliches Gefühl schlich sich Walters
Herz, als er die Zinnen des Schlosses Bra veistr m?
sich anfsteigen sah. Wehmütige Erinnerungen nd eTa
der wilden, ungestümen Leidenschaft bewegte st ine See e
wehmütige Erinnerungen an jene Stunden da er a st
der kleinen Insel im See den heißen Kuß Z
Zeichen Jeanrie Desearmes gefühlt, da er. gleich dem
M"er Tannhauser in den Armen der Venns willenlos

o UJelb 'rr öie  Erinnerung an die seligen Stunden
vermochten bie Leidenschaft, die ba-

f feiI}e Sinne zu stürmischem Wellenschlag erreat
nicht wieder zu erwecken,- in seinem Herzen brannte ietzt
eine wahre echte Liebe mit den stetigen Flammen blr
Treue und des hingebenden Vertrauens. 21119



4.

5.

lich Getreideschlempe, getrocknete Pülpe , Trockenschmtzel
(gewöhnliche und Iuckerschnitzel), Melasse, Zucker.
Futtermittel tierischen Ursprungs. Fischmehl, bestes nor¬
wegisches Dorschmehl mit nicht mehr als 3 Prozent Fett
wird an Pferde viel verfüttert , um den erforderlichen
Proteingehalt der Ration zu erzielen. Es wird in Mengen
bis 0,25 Kilogramm gern aufgenommen, sofern das Fett

Wurzelfrüchte! Mohrrüben , Pastinake , Kartoffeln, Zucker¬
rüben, Runkelrüben und Kohlrüben. Die Wurzelfruchte
werden den Pferden am besten in gedampfter Form

die Mohrrübe und die Pastinake mit zu dem
besten Pferdefutter gehören, ist allen Pferdezüchtern bekannt;
es sollte daher, nebenbei bemerkt, nicht versäumt werden,
bei der bevorstehendenFrühjahrsbestellung diesen Wurzel¬
ftüchten eine entsprechende Fläche einzuräumen.

Bei der Fütterung der Pferde mit solchen Ersatzfutter¬
stoffen mutz immer berücksichtigt werden, daß der Der-
dauungsapparat des Pferdes sehr empfindlich ist Er wird
deshalb leicht durch ungewohnte Nahrungsmittel derart
angegriffen, daß Verdauungsstörungen auftreten. Der
Uebergang zu dem neuen Futter mutz daher immer all-

Ferner ^ zu beachten, datz die Krippen bei Verab¬
reichung solcher Ersatzfutterstoffe nicht so rem bleiben, w,e
bei der alleinigen Fütterung von Hafer und Häcksel. Die
zurückbleibendenReste sind aber leicht der Zersetzung aus-
gesetzt, und gegen solche Iersetzungsprodukte sind die Pferde
besonders empfindlich. Grundsatz mutz also sem, datz bei
der Verabreichung solcher Ersatzfutterswffe die Krippen
stets peinlich rein gehalten werden.

Die relative Unbekömmlichkeit eines Futters macht stch
dann besonders bemerkbar, wenn grotze Mengen solchen Futters
gegeben werden ; deshalb ist es besser, eine Mischung von
mehreren Futterstoffen zu geben, weil dann die etwa vorhandenen
ungünstigen Einflüsse - das eine Tier ist empfindlichergegen fie
als das andere - mehr ausgeglichen werden. Für die Fütterung
der Pferde sind im allgemeinen von den einzelnen Futterstoffen
folgende Mengen einzuhalten:

zuerst zur Fütterung in Anspruch genommenen Flachen so zu
behandeln. Datz die Aussaat des Gemenges unter den tn diesem
Jahre bestehenden Verhältnissen besonders ftühzeitig und späterhin
in den richtigen Ieitabständen erfolgen mutz, braucht nicht her¬
vorgehoben zu werden.

Berlin, 23. Februar 1915.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten.
Freiherr von Schorlemer.

kg Lupinenschrot
„ Oelkuchen .

llucker . .
" Roggenkleie
„ Weizenkleie

diese Zahlen allerdings

kg. 2,0
. 2,5

2,5- 3
. 2.0
. 2,5
häufig mit

1. (Uebergangsration).
4,0 kg Hafer,

2.

Zuckerrüben,
Bohnen,
Trockenkartoffeln,
Zucker,
Wiesenheu,
Strohhäcksel.

3.
10,0 kg Zuckerrüben,

2.5
1.5
2.5
0,5
4.0
2.0

3.0
1.0
1.5
1.5
5.0
3.0

Trockenkartoffeln,
Roggenkleie.
Bohnenschrot,
Kleeheu,
Stroh.

5.
8,0 kg Trockenschnitzel,

3.0
2.0
1.5
4.0
3.0

3.0
2.0
1,5
4.0
1.0

Trockentreber,
Malzkeime,
Zucker,
Wiesenheu,
Stroh.

5.0 kg Zuckerrüben,
Trockenkartoffeln,
Futterzucker,
Erdnutzkuchen,
Roggenkleie,
Wiesenheu,
Stroh.

4.
4.0 kg Trockenschnitzel,

Trockenkartoffeln,
Leinkuchen,
Vohnenschrot,
Wiesenheu,
Stroh.

6.
10.0 kg gedämpfte Kartoffeln,

4.0
0.5
0,5
5,0
3,0

2,0
1.0
2.0
5.0
3.0

Kartoffeln . 15
Zuckerrüben . . . - 10
Futterrüben . . - - 15
Iuckerschnitzel(trocken) 5
Trockenschnitzel. . . . 8

gutem Erfolg - zum Teil bis zur doppelten Menge - über-
schritten worden, sie können aber tm allgemeinen als Richtschnur
dienen: natürlich spricht dabei die Art der Beschäftigung der

’Elete  Wenn dft Rationen zum grotzen Teil aus Wurzelfruchten
oder den Produkten der Zuckerfabriation bestehen, ist der Gehalt
an Protein (Eiweiß) ein verhältnismäßig geringer. Die Pferde
vermögen aber auch bei sehr eiweitzarmen Rationen volle Arbeit
zu leisten. Ein höherer Eiweitzgehalt, wie ihn die in der Haupt¬
sache aus Körnern bestehendenRationen enthalten, gibt aber
eine gewisse Sicherheit für das Wohlbefinden. Es hangt das
mit den Einwirkungen des Eiweißes auf den Verdauungsvor¬
gang zusammen. Pferde , die für rasch- Gangart ,n Anspruch
genommen werden, sind gegen sehr eiweißarme Rationen emfind-

licheroals Iugpferde .eien SeifpieIe oon  Futterrationen mit
Ersatzstoffen für Pferde angegeben ; sie sind nicht etwa nur nach
wissenschaftlichen Grundsätzen zusammengestellt, sondern der Praxis
entnommen.

Marienberg, den 16. Mai 1907.
ssolizeiverordnung

betreffend die Vertilgung der Herbstzeitlose.
Auf Grund der Bestimmungen des § 142 des Ge¬

setzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30.
Juli 1883 (G.-S . S . 195 ff.) sowie des § 6 der Aller¬
höchsten Verordnung über die Polizeiverwaltung in
den neuerworbenen Landesteilen vom 20. September
1867 (G -S . S . 1529) wird mit Zustimmung des Kreis¬
ausschusses für den Oberwesterwaldkreis folgende Polizei¬

verordnung erlassen: §
Die Eigentümer, Nutznießer oder Pächter von

Wiesen und Weiden sind verpflichtet, Maßregeln zur
Vertilgung der Herbstzeitlose zu treffen, insoweit durch
häufiges Auftreten dieser Pflanze ein erheblicher Scha¬
den zu befürchten ist. ^

Der Landrat hat die Befugnis, zu entscheiden, ob
und wo innerhalb des Bezirks die Notwendigkeit einer
zwangsweisen Vertilgung der Herbstzeitlose vorliegt und
sind sodann die Gemeindevorstünde von ihm mit näherer
Anweisung und mit der Aufsicht über die angeordneten
Vertilgungsmaßregelnzu beauftragen. Eine solche An¬
ordnung kann nicht nur für einzelne Feldmarken, son¬
dern auch für den ganzen Kreis erfolgen.

8 3-
Das Vertilgen der Herbstzeitlose erfolgt:

1. durch Ausstechen der Zwiebel mittels eines zweck¬
entsprechenden Instruments,

2. durch Ausziehen der Pflanzen im Vorsommer bei
weichem Boden resp. nassem Wetter.

8 4.
Der Landrat hat für jede Feldmark des Kreises,

beziehungsweise für jede von der Herbstzeitlose befallene
Wiese oder Weide die Vertilgung, sowie den Zeitpunkt
derselben zu bestimmen und den Gemeindevorständen
demnach nähere Anweisung zu erteilen. Die Letzteren
überwachen gleichzeitig die Ausführung und lassen evtl,
nach Maßgabe des § 18 der Allerhöchsten Verordnung
über die Polizei-Verwaltung in den neuerworbenen
Landesteilen vom 20. September 1867 für diejenigen,
welche in der gestellten Frist den ergangenen Auffor¬
derungen nicht genügen, auf Kosten derselben mit Vor¬
behalt der verwirkten Strafen die bezüglichen Arbeiten
aussühren.

8 5.
Die Eigentümer, Nutznießer oder Pächter von

Wiesen und Weiden, welche den in Folge dieser Ver¬
ordnung ergehenden Anweisungen nicht genügen, werden
mit Geldstrafe bis zu 30 Mk oder im Unvermögens¬
falle mit entsprechender Haft bestraft.

8 6.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung in Kraft
Der Königliche Landrat.

von Lucke.

'S

cj 1

s

Sonnenblumenkuchen,
Roggenkleie,
Zucker,
Heu,
Stroh.

15,0 kg Kartoffeln,
1,0 „ Erdnutzkuchen,
1.0 „ Malzkeime,
2.0 „ Jucker,
5.0 „ Heu,
4.0 „ Stroh.

An Stelle des Juckers können entsprechende Gaben von
r » tü - wnw »*

"“'WÄ,”? ETÄSSri - »><
auch schwere Pferde mit folgender Ration erhalten .

1 kg Hafer,
kg Kleie oder Melassefutter,

>,, kg Trockenschnitzel,
12—15 kg gedämpfte Kartoffeln,
4—5 kg Heu,

2—3 kg Strohhäcksel.
Wer über genügende Kartoffel- und Rübenbestande verfug ,

kann diese Form der Ernährung bis in den Mm hinein >m
wesentlichen unverändert beibehalten. Es ist dann nur notig,
den geforderten höheren Arbeitsleistungen durch eine Erhöhung
der Kraftfutter- und Heugabe um je 1 Kilogramm Rechnung zu
tragen Datz man die verfügbaren besseren Heusorten für die
arbeitsreiche Zeit aufspart, ist selbstverständlich Wer die Pferde
während der Frühjahrsbestellung nicht mit Kartoffeln ernähren
wM oder kann mutz auf Iufütterung von größeren Mengen
guten Seues Wert legen und diese nötigenfalls den Rindvieh-

ertfÄSS aüsssj« ää
Eich ist. kann man schweren Pferden bis 3 kg, leichtenb s
2 5 w Trockenschmtzel verabreichen und das erforderliche Eiweiß
?n Fmm von 0.25 kg besten Fischmehls (norwegisches Dorschmehl
mit nicht mehr als 3 Prozent Fett , vgl oben) geben.

Während der Sommermonate muh an Stelle des v
Grünfutter treten, das , wie jeder Landwirt weiß, nicht zu 19
i-in darf Man mutz also dafür Sorge tragen, datz me yeu
vorrät - ° lange reichen.' bis das Grünfutter e.n Stadium der
Vegetation erreicht hat . das den Pferden zuträglich ist. Zu
Pferdcfutter sind besonders geeignet Rotklee, Luzerne und die
üblichen Gemengsaaten. Das Wachstum von LuZ-rne und Rot¬
klee läßt sich beschleunigen durch Bedeckung /«ft altem Strot,,
Kartoffelkraut oder strohigem Mist. Es empfiehlt sich daher, d

I . Nr. L. 502.
Marienberg, den 15. März 1915

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Mit Bezugnahme auf die vorstehende Polizei-Ver¬

ordnung weise ich Sie an, die Vorschriften derselben
in ortsüblicher Weise zur Kenntnis der Ortseingesessenen
zu bringen.

Gleichzeitig bestimme ich auf Grund der Vorschriften
in den §8 2 und 4 der vorstehenden Verordnung, daß
die Vertilgungsmaßregeln innerhalb des ganzen Ober¬
westerwaldkreises stattzufinden haben. Als Termin, bis
zu welchem diese Maßregeln für dieses Jahr ausgeführt
sein müssen, bestimme ich den 1. Juni er.

Ich werde mich selbst davon überzeugen, daß meine
Anordnung ausgeführt ist.

Der erwähnte Termin ist gleichfalls ortsüblich be¬
kannt zu machen.

Der Königliche Landrat.
I . V. : Winter.

I jeder Art unter Angabe der Eigentümer, Benutzung,
! (ob Wohnhaus, Scheune, Stall) Bauart , Bedachung und
* Gebäudehöhe,

5. die angrenzenden Straßen und Wege, Bahnen
und Wasserläufe und die etwa festgesetzten Straßen-
und Baufluchtlinien(mit Straßenhöhen).

Die Breite des Straßendammes und der Bürger¬
steige, Vorgärten usw., vor dem zu errichtenden oder
zu verändernden Gebäude ist in dem Plan einzutragen.
(Die sämtlichen Entfernungszahlen sind in Metermaßen
deutlich  zu vermerken). ^ „ . 1

Bei abfallendem Gelände sind außerdem Querschnitte,
die die Höhenlage des vorhandenen gewachsenen Erd¬
reichs und der Erdoberfläche nach Vollendung der be¬
absichtigten Regulierung vollständig klarstellen, beizu-

^ 9 Bei baulichen Veränderungen, die nur das Innere
eines Gebäudes betreffen, genügen die Grundrisse und
Querschnitte der von der Veränderung betroffenen Ge¬
schosse, wenn Konstruktionsänderungen und Aenderungen
in der Belastung der Gebäudeteile nicht stattfinden.

.Bei Einfriedigungen genügen ein Bauriß, ein
Lageplan und die erforderlichen Profile, aus denez
etwa beabsichtigte Aufschüttungen und Abtragungen zu
ersehen sind. J

Bei Bauten geringen Umfangs (15 qm Grund¬
fläche und 5 m Firsthöhe), welche aus Stangen, Latten,
Brettern oder in ähnlich leichter Bauart hergestellt sind
und nur als Verschlag, Remise, Unterstand, Schirmdach,
Laube oder Gartenhäuschen dienen, genügt die Vorlage
eines Lageplanes nach der Ortskarte, Quer- und Längs¬
schnittes mit eingeschriebenen Maßzahlen in doppelter
Ausfertigung.

Der Lageplan ist in dem Maßstabe von mindesten.,
1 : 500, die übrigen Zeichnungen sind in nicht kleineren,
Maßstabe als 1 : 100 herzustellen. Sämtliche Zeich-̂
nungen sind entweder auf dauerhaftem Papier , (Pause-ß
papier ist unzulässig) oder aus Pauseleinen anzufertigen..
Es können auch vorgelegt werden in der ganzen Flächt
aufgeklebte Pausen oder weiße (positive), vollkomme«
klare Lichtpausen auf haltbarem Papier . Die Zeich¬
nungen dürfen nicht gerollt werden.

Zeichnungen, Baubeschreibungen und statische Be-!
rechnungen sind in doppelter Ausfertigung, mit Datu«
und der Unterschrift des Bauherrn und des Bauleiter¬
versehen, vorzulegen. ^ r r , . , _

Bei Anträgen, welche den Zweck haben, die Er¬
laubnis zu Abweichungen von den genehmigten Bau¬
zeichnungen herbeizuführen, bedarf es der Vorlage lnj
sonderer ergänzender Zeichnungen in doppelter An¬
fertigung und der sonstigen für die Prüfung ersordei
lichen Unterlagen, denen auch der Bauschein beizufüg^
'ist. Die Vornahme von Abänderungen in den geneW
migten Bauzeichnungen ist unzulässig.

Die Herren Bürgermeister werden beauftragt, darach
zu achten, daß bei eingehenden Baugesuchen diese B«
timmungen sämtlich genau beachtet werden. I

Soweit die Herren Bürgermeister der Lanogi-x
gemeinden in Betracht kommen, ist ferner noch dch
übrigen im Anhang der Baupolizeiverordnung vomL
August 1910 gegebenen Vorschriften, soweit der H«
Bürgermeister in Hachenburg in Frage kommt,. au«
den Bestimmungen der Bekanntmachung zur erweitert»
Baupolizeiverordnung vom 29. Oktober 1907 nachzil-
kommen. . . _ ■ „

Ungenaue und unvollständige Bauvorlagen wow
Sie dem Antragsteller sofort  zurückgeben und dafiit
sorgen, daß das Baugesuch nach der Vervollständigt
so schnell  als möglich dem König!. Landratsamt,
unter Beifügung der ortspolizeilichen Vorprüfung nah
Formular zugesandt wird.

Der Königliche Landrat.
I . D. : Winter.

I . Nr. B. 116.l . XJ. 1 IW.
Marienberg, den 16 März 1915.

An die Ortspolizeibehördendes Kreises.
Die Prüfung der mit Antrag auf Erteilung der

Baugenehmigunghierher vorgelegten Zeichnungen usw.
hat zu dem Ergebnis geführt, daß in vielen Fällen em
großer Teil sämtlicher Bauoorlagen erhebliche Unge¬
nauigkeiten aufweist.

Um künftig Verzögerungen in der Erteilung der
Baugenehmigung zu vermeiden, ist es unbedingt er¬
forderlich, daß die Bauunterlagen in der nachstehend
bezeichneten Ausführung vorgelegt werden.

Aus dem Lageplan müssen zu ersehen sein:
1. die beabsichtigten Bauten (in roter Farbe kennt¬

lich gemacht), . ,
2. die Eigentumsgrenzen (ebenfalls m besonderem

Farbentone),
3. die Haus- und Grundbuchs- (Stockbuchs-,

Nummern, sowie den Flächeninhalt des ganzen Bau¬
grundstücks,

4. alle auf dem Baugrundstücke und den angrenzen¬
den Grundstücken in einer Entfernung von 20 Meter
von den beabsichtigtenBauten, vorhandenen Bauten

Marienberg, den 16. März 1915.J
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Nach einer im Preußischen Verwaltungsblatt, B

36 S. 136 veröffentlichten Plenarentscheidung vom!
Juni 1914 hat das Königliche Oberverwaltungsgerl
neuerdings seinen Standpunkt geändert und die Dft
Wohnungen der Beamten schlechthin als nicht zu ei«
öffentlichen Dienste oder Gebrauch bestimmt, für geba«
steuerpflichtig erklärt. Indem ich Ihnen wegen Her«
ziehung von Forstdienstgehöften zu Gemeindesteu"
hiervon Kenntnis gebe, bemerke ich, daß für die Fß
nur noch die eigentlichen Diensträume, das sindIIUI IIUUJ Ult — - 1- ; r, r .. Ci U .1
Büroräume in den Oberförsterei-Dienstgehoften, steil«
frei find

Der Königliche Landrat.
I . D. : Winter.
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Eine unangenehme Begleiterscheinung des „
wärtiqen Weltkrieges ist die Verteuerung fast aller'
Haushalt zur Verwendung gelangenden Artikel. M
wird es unsere Leserinnen interessieren, zu erfahren, « [
das bereits in Millionen von Familien im ausschl"
lichen Gebrauch befindliche selbsttätige Sauerstoff-W«
mittel Persil nicht nur nicht teurer, sondern in der9
chen Güte und zum vollen Gewicht wie früher verka
wird. Wenn man bedenkt, daß Persil alle aird
Waschmittel überflüssig macht, datz es ausschließlich°
allein zur Anwendung gelangt, springt der VorteilU
die Hausfrau noch mehr in die Augen Die mit I I
sil behandelte Wäsche zeichnet sich bekanntlich I
einen angenehnen Geruch aus ; sie ist blütenroeißJ I
ersetzt>Se Rasenbleiche vollkommen, dabei ist V) •
durchaus unschädlich und greift die Gewebe in «ckl
Weise an Erhältlich ist Persil in allen einschftg' -
Geschäften zu 65 Pfg . das Pfundpaket bezw. 3»1 JLJM
das cĥPfd -Paket netto Gewicht. 11
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